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«In Kürze»
Neue Präsidentin der AHV/IV-Kommission
Die ehemalige Freiburger Staatsrätin Ruth Lüthi ist

am 18. April 2007 vom Bundesrat zur neuen
Präsidentin der Eidgenössischen AHV-IV-Kommission

gewählt worden. Ihr gehören Vertretungen der
Versicherten, der Wirtschaft, der Versicherungen, des

Bundes und der Kantone an.

Arbeiten trotz Handicap
Die Eingliederung von psychisch behinderten
Menschen ins Berufsleben ist zwar schwierig, aber

möglich. Zu diesem Schluss kamen Vertreter der

Invalidenversicherung und Wirtschaft in Ölten.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

wies in einer Mitteilung darauf hin, dass behinderte

Menschen aus der Arbeitswelt nicht
ausgeschlossen werden sollen. Um dies zu verhindern,
sei aber eine enge Zusammenarbeit zwischen
Behörden und Unternehmen nötig.

BSV-Vizedirektor Alard du Bois-Reymond betonte
ferner, dass es Lücken bei der heutigen IV gebe. So

würden oftmals Renten bezahlt, obschon
Versicherte mit der richtigen Unterstützung zumindest

teilerwerbstätig sein könnten. Um dies zu

korrigieren, sollen laut BSV mit der 5. IV-Revision die

Arbeitgebenden und die Behinderten enger und

früher in den Eingliederungsprozess eingebunden
werden. So bezahle die IV etwa künftig dem

Arbeitgeber bei erfolgreich vermittelten Personen

während maximal 180 Tagen einen Einarbeitungs-
zuschuss.

Kooperative Firmen

Dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
bereit sind, Behinderte zu beschäftigen und zu

integrieren, davon zeigte sich Markus Meier,
Vizedirektor der Wirtschaftskammer Baselland
überzeugt. Bei einer Umfrage im vergangenen Sommer
habe rund ein Drittel der 750 antwortenden
Unternehmen eine klare Bereitschaft signalisiert. Die

Betriebe wünschten sich aber in erster Linie eine

fachliche Unterstützung, spezifische Schulung und

ein Coaching der betreffenden Arbeitnehmenden.

IV untersucht Preise für Blinden-Hilfsmittel
Nicht nur Rollstuhl- uind Hörgeräte-Händler
stellen der IV überhöhte Preise in Rechnung. Auch

der Zentralverein für das Blindenwesen SZB

verlangt für Hilfsmittel von der Versicherung massiv
mehr als von Selbstzahlern. Für eine
Blindenschriftmaschine oder ein Farberkennungsgerät
bezahlt die IV dem SZB über 50 % mehr als Selbstzahler.

Der Rechtsdienst des BSV analysiert
deshalb den Fall derzeit. BSV-Vizedirektor Alard du

Bois-Reymond bestätigte einen entsprechenden
Bericht des Nachrichtenmagazins „Facts". Der SZB

habe auf Anfrage des BSV den Preisunterschied
nicht befriedigend erklären können. Die Blindenor-

ganisation widerspricht den Anschuldigungen.

Medien Vorwürfe laut, dass die CSS-Kran-

kenversicherung bei der Behandlung von
Versichertendossiers datenschutzrechtliche

Anforderungen verletze, vor allem
im Bereich des vertrauensärztlichen Dienstes.

Diese Vorwürfe riefen die Behörden

auf den Plan. Das Bundesamt für Gesundheit

(BAG) leitete in der Folge ein (derzeit
noch pendentes) Strafverfahren ein, und

der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte

Hanspeter Thür führte eine

Sachverhaltsabklärung durch. Am 27. April
2007 informierte Thür über deren Ergebnisse.

lieh nicht möglich, diese Entwicklung noch

ausreichend zu beaufsichtigen.

Im konkreten Fall der CSS fordert der

Datenschutzbeauftragte mehrere Massnahmen.
Sie sollen sicherstellen, dass der Kreis

derjenigen, die zum Zugang zu heiklen Daten

berechtigt sind, deutlich verkleinert und die

Unabhängigkeit des vertrauensärztlichen
Dienstes erhöht wird. Weiter sollen vertrauliche

Daten aus der Grundversicherung nicht
für die Zusatzversicherung verwertet werden.

Sollte sich die Kasse den Vorschlägen des

Datenschutzbeauftragten nicht anschlies-

sen, kann dieser die Angelegenheit dem

Eidgenössischen Departement des Innern zum
Entscheid vorlegen.

[Ik/rr]

Die Untersuchung habe gezeigt, dass der

Datenschutz beim vertrauensärztlichen
Dienst der CSS Mängel aufgewiesen habe

und auch jetzt noch ungenügend sei,

sagte Thür. So verfüge eine zu hohe Zahl

von Mitarbeitern Uber den Zugriff auf
sensitive Daten von Versicherten. Die CSS

spreche von 120 Personen. Ob die von
anderer Seite erhobene Behauptung
stimme, dass früher 400 Mitarbeiter
Zugang zu vertraulichen Daten gehabt
hätten, habe sich nicht beantworten
lassen und müsse im Strafverfahren

geklärt werden; ebenso, ob es zu

unberechtigten Zugriffen gekommen sei.
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Für Thür handelt es sich beim Fall der CSS

nicht um ein singuläres Versagen. Er ist

überzeugt, dass der Übergang von der
bisher üblichen Behandlung der
Patientendossiers in Papierform hin zu einer
elektronischen Verarbeitung auch andere

Krankenversicherungen vor ähnliche
Probleme stellt; in der Regel würden die
datenschutzrechtlichen Risiken nur
ungenügend abgeklärt. Angesichts des

hohen Gefährdungspotenzials der
elektronischen Datenverarbeitung fordert
Thür, dass die Krankenkassen ihr System

regelmässig einer externen, unabhängigen

Datenschutz-Prüfung unterziehen.
Es liege in der Kompetenz des BAG als

Aufsichtsbehörde, solche Kontrollen

vorzuschreiben; dem BAG selbst sei es näm-
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